
 

11566/16 ADD 1 REV 1  /ar  
 DGE 1A  DE 
 

 
Rat der 
Europäischen Union  

 
 
 
 
 
 
Brüssel, den 12. August 2016 
(OR. en) 
 
 
11566/16 
ADD 1 REV 1 
 
 
 
ENV 516 
STATIS 55 
RECH 255 

 

 

  

  

 

ÜBERMITTLUNGSVERMERK 
Nr. Komm.dok.: SWD(2016) 243 final/2 
Betr.: ARBEITSUNTERLAGE DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN 

Zusammenfassung der Bewertung der Richtlinie 2007/2/EG zur Schaffung 
einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) 
und Grundlage für den Bericht über die Durchführung Begleitunterlage zum 
Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über 
die Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer 
Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) 
(Bericht gemäß Artikel 23 der Richtlinie) 

  

Die Delegationen erhalten in der Anlage neue Fassung des Kommissionsdokuments  

SWD(2016) 243 final. 

 

Anl.: SWD(2016) 243 final/2 

113470/EU XXV. GP
Eingelangt am 12/08/16

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=113470&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:11566/16;Nr:11566;Year:16&comp=11566%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=113470&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:11566/16;Nr:11566;Year:16&comp=11566%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=113470&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:ENV%20516;Code:ENV;Nr:516&comp=ENV%7C516%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=113470&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:STATIS%2055;Code:STATIS;Nr:55&comp=STATIS%7C55%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=113470&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:RECH%20255;Code:RECH;Nr:255&comp=RECH%7C255%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=113470&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2016;Nr:243&comp=243%7C2016%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=113470&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=113470&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=113470&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2016;Nr:243&comp=243%7C2016%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=113470&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2016;Nr:243&comp=243%7C2016%7CSWD


 

DE    DE 

 

 
EUROPÄISCHE 
KOMMISSION  

Brüssel, den 10.8.2016  
SWD(2016) 243 final/2 

  

CORRIGENDUM 
Concerns all linguistic versions. 
Addition of a cross reference on the cover page. 

ARBEITSUNTERLAGE DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN 

Zusammenfassung der Bewertung der Richtlinie 2007/2/EG zur Schaffung einer 
Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) und Grundlage 

für den Bericht über die Durchführung 

Begleitunterlage zum  

Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 

über die Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der 

Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE)  (Bericht gemäß Artikel 23 der Richtlinie) 

{COM(2016) 478 final/2} 
{SWD(2016) 273 final}  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=113470&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2016;Nr:243&comp=243%7C2016%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=113470&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=113470&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=113470&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:478&comp=478%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=113470&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2016;Nr:273&comp=273%7C2016%7CSWD


 

2 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Arbeitsunterlage behandelt die Durchführung der Richtlinie zur Einführung einer 
Infrastruktur für Geodaten in der Europäischen Gemeinschaft1 (INSPIRE) seit deren 
Inkrafttreten am 15. Mai 2007 und bewertet deren Zweckdienlichkeit2 im Einklang mit der 
EU-Agenda für 'bessere Rechtsetzung'3. Die Richtlinie unterstützt die Anwendung 
wissensbasierter Politiken und die Überwachung von Aktivitäten mit Auswirkungen auf die 
Umwelt. Sie legt Maßnahmen fest, die darauf abzielen, Hindernisse beim Austausch von 
Geodaten zwischen allen Verwaltungsebenen innerhalb von Mitgliedstaaten und zwischen 
ihnen zu beseitigen. 

Die Richtlinie stellt an die Mitgliedstaaten die folgenden Anforderungen: 

(1) Einrichtung von Koordinationsstrukturen und Verabschiedung und Umsetzung von 
Rechtsvorschriften, um verfahrensrechtliche Hindernisse zu beseitigen, die dem 
Austausch von Geodaten im Weg stehen; 

(2) Identifizierung ihrer Geodaten, die für die Umweltpolitik und Handlungen mit 
Auswirkungen auf die Umwelt relevant sind: 

(3) Dokumentation der Geodaten, sodass sie zusammen mit anderen Informationen via 
Internet zugänglich sind; 

(4) Einführung von Onlinediensten für Suche, Darstellung und Herunterladen von Geodaten; 

(5) stufenweise Organisation und Veröffentlichung der Geodaten in gemeinsamen 
Datenmodellen. 

Bei der Durchführung sind Fortschritte zu verzeichnen, insbesondere in einigen 
Mitgliedstaaten. Dennoch sind die Durchführungslücken in den meisten Mitgliedstaaten 
bedeutend. Sie sind das Ergebnis akkumulierter Verzögerungen im Durchführungsprozess 
und unterstreichen die Geschwindigkeits- und Qualitätsunterschiede bei der Durchführung. 
Die Erkenntnisse hinsichtlich der verschiedenen Durchführungsschritte lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

 Alle Mitgliedstaaten verfügen jetzt über Koordinationsstrukturen, deren Effektivität 
aber ist unterschiedlich. Insbesondere kann die Koordination zwischen nationalen 
Kartierungsstellen und Umweltdatenverwaltern in vielen Mitgliedstaaten verbessert 
werden. 

 Die nationalen Datenpolitiken für den Datenaustausch sind sehr unterschiedlich und 
heterogen. Viele Mitgliedstaaten berichteten über bedeutende ungelöste Probleme mit 
Datenpolitiken, die den effizienten Austausch von Geodaten zwischen Behörden und 
mit der Öffentlichkeit behindern. 

 Bedeutende Fortschritte wurden im Hinblick auf die jährlich identifizierten und 
gemeldeten Geodatensätze erzielt, da 2014 fast 60 000 Geodatensätze gemeldet 
wurden, verglichen mit weniger als 1400 im Jahr 2007. Dennoch sind die Zahlen für 

                                                      
1  Richtlinie Nr. 2007/2/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. März 2007 

zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft, ABl. L 108 vom 25.4.2007, 
S. 1. 

2  COM(2012)746 final — Regulatorische Eignung der EU-Vorschriften und COM(2013)685 Effizienz und 
Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT) und Arbeitsunterlage (SWD). 

3  Mitteilung der Kommission zum Programm zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der 
Rechtsetzung (REFIT) — COM(2014)368. 
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viele Mitgliedstaaten weiterhin niedrig (unter 150), wobei im Vergleich zu einigen der 
erfolgreicheren Länder nur eine begrenzte Zahl der Themen abgedeckt wird. 

 Die Umsetzung der Dokumentationspflichten befindet sich in fortgeschrittenem 
Stadium; aber dennoch hatten nur zwölf Mitgliedstaaten 80 bis 100 % ihrer 
gemeldeten Geodaten im Einklang mit der INSPIRE-Richtlinie bis 2014 
dokumentiert. 

 Mitgliedstaaten haben im Bereich der Onlinesuchdienste für identifizierte und 
dokumentierte Datensätze Fortschritte gemacht. Diese Dienste geben Nutzern Zugang 
zur Dokumentation. Die Gesamtverfügbarkeit digitaler Dienste, um Geodaten 
einzusehen und zur weiteren Nutzung herunterzuladen, ist weniger fortgeschritten. 
Das ist hauptsächlich auf kumulative Verzögerungen und Defizite bei den 
vorhergehenden Durchführungsschritten zurückzuführen. Auch hier gibt es deutliche 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und den Arten betroffener Dienste. 

 Die Interoperabilität der Geodatensätze hat keine größeren Fortschritte gemacht, vor 
allem da die wesentlichen Durchführungsfristen noch nicht abgelaufen sind (2017, 
2020). 

Nach Ablauf der ersten Hälfte des Durchführungsprozesses lassen sich die Hauptergebnisse 
der Evaluierung der Zweckdienlichkeit wie folgt zusammenfassen: 

- Die INSPIRE-Handlungsschritte sind in sich kohärent, und die Interventionslogik ist nach 
wie vor stichhaltig. 

- Die Effektivität und Effizienz der Richtlinie variieren. Der Grad an Effektivität kann 
häufig mit den Durchführungsbemühungen (und den Investitionen) der Mitgliedstaaten in 
Beziehung gesetzt werden. Die meisten haben in dieser Hinsicht nicht genug getan und 
können ihre Durchführungslücken schließen, indem sie beispielsweise mehr in 
Fertigkeiten und Infrastruktur investieren, die Koordination steigern, den freien 
Datenfluss durch eine Aktualisierung ihrer Datenpolitiken verbessern und ihre 
Bemühungen besser mit nationalen Politiken zu E-Government und Open Data 
abgleichen. 

- Es ist in dieser Phase nicht möglich, die Effizienz durch eine positive Kosten-Nutzen-
Bilanz quantitativ zu belegen. Allerdings scheinen die gesamten Durchführungskosten 
unter den prognostizierten Kosten zu liegen, und die meisten Mitgliedstaaten haben über 
qualitativen Nutzen berichtet, wie verbesserten Zugang zu Informationen und eine 
verbesserte Faktengrundlage. Wo interoperable Geodaten bereits in Projekte integriert 
wurden, darunter einige grenzüberschreitende Projekte und Projekte zur 
Berichterstattung, wurde ein Zuwachs an Effektivität und Effizienz festgestellt. 

- Es gibt Anzeichen dafür, dass einige Durchführungsbemühungen, die erst bis 2020 
abgeschlossen werden müssen, kostspielig und schwierig umzusetzen sein könnten, 
insbesondere im Hinblick auf die Datenharmonisierung. Des Weiteren scheint es 
hinsichtlich der Berichterstattungsanforderungen von INSPIRE noch 
Rationalisierungspotential zu geben. 

- Die Handlungsschritte, die die Durchführung der INSPIRE-Richtlinie verlangt, sind 
immer noch relevant. Das wird unterstrichen durch die Bedeutung der Interoperabilität 
und der E-Government-Dienste im Kontext des digitalen Binnenmarkts der EU. Die 
Verknüpfung zu mehreren sektoralen Politiken unterstreicht ihre Relevanz ebenfalls, 
z. B. Copernicus. 

- Die Kohärenz mit anderer Umweltgesetzgebung und anderen Politiken ist in den 
relevanten Dokumenten gut eingeführt, kann aber in der Praxis noch weiter verbessert 
werden, z. B. im Bereich der Berichterstattung. 
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- Konkrete Verbesserungen der Kohärenz sind im Zusammenhang mit Datenpolitiken 
(d. h. Artikel 17) und beim freien Datenfluss zwischen Behörden möglich. Eine Lösung 
dieses Problems würde auch dazu beitragen, die Effektivität der INSPIRE-Richtlinie und 
ihren Mehrwert für die EU zu steigern. 

- Der Mehrwert für die EU wird aktuell aufgrund der unterschiedlich fortgeschrittenen 
Durchführung nicht voll ausgeschöpft. Dies lässt sich aber durch eine bessere 
Abstimmung der Durchführungspläne der Mitgliedstaaten beheben, und er lässt sich 
durch grenzüberschreitende und Endnutzeranwendungen auf EU-Ebene belegen. 
Gemeinsame Prioritäten bei der Durchführung, die auf EU-Ebene zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Kommission vereinbart werden, werden die Entwicklung solcher 
Anwendungen vereinfachen.   

Zusammenfassend hat diese Bewertung gezeigt, dass die INSPIRE-Richtlinie nach wie vor 
weitgehend zweckdienlich ist, dass aber weitere Bemühungen auf Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten erforderlich sind, um wesentliche Durchführungslücken zu schließen und die 
Vorteile der Richtlinie nutzbar zu machen. Des Weiteren betreffen konkrete Probleme, denen 
Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, die Datenpolitikbestimmungen der Richtlinie 
(Artikel 17) und die Anforderungen und Anwendung einiger der technischen Spezifikationen 
in den Durchführungsregeln (einschließlich der Optimierung der Berichterstattung). 
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